
Stadt Bornheim

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
ist durch den Beschluss des Rates vom .... ..... ..... .... .. zur
öffent lichen Auslegung gemäß §3 (2) Baugesetzbuch 
beschlossen worden.

Bornheim, den ........ ........ ...

..............................     ...............................
   (Bürgermeister)             (Ratsmitg lied)

vorhabenbezogener Bebauungsplan  Ro 16
1.Änderung

Maßstab 1:500
Gemarkung Roisdorf
Flur 26
Stand 27.09.2007
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Zweckbest immung Fußgängerbereich

Der Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
(mit den dazugehörigen Anlagen) hat gemäß §3 (2)
Baugesetzbuch in der Zeit vom ........ .......  bis ...... ....... ..
ö ffentl ich ausgelegen.
Die Auslegung wurde am ..... ..... .... . ortsüblich bekannt
gemacht.

Bornheim, den .... ....... ....

In  Vertretung

................................
  (Beigeordneter)

Der Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
durch den Rat der Stadt Bornheim sowie der Hinweis, wo
der  Bebauungsplan eingesehen werden kann, sind gemäß
§10 (3) Baugesetzbuch am .. ..... ..... ... ortsüblich bekannt
gemacht worden.

Dieser Plan ist dami t in  Kraf t getreten.

Bornheim,  den ... ....... .....

..............................

Dieser Plan wird hiermit ausgefert igt .

Bornheim,  den

..............................
   (Bürgermeister)

Dieser Plan ist gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch vom Rat
der Stadt Bornheim am ... ..... .... ... als Satzung beschlossen
worden.

Bornheim,  den ... ....... .....

..............................     ...............................
   (Bürgermeister)             (Ratsmitglied)

nur Doppelhäuser zulässig

maximale Fi rsthöhe in m ü.  NN

Zweckbestimmung verkehrsberuhigter Bereich

Rechtsgrundlagen

-Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl.  I S. 2414)

-Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
 Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 
 (BGBl. I S.  132)

-Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 1990) in der Fassung
 der Bekanntmachung vom 18.12..1990 (BGBl. I 1991 S.58)

Jeweils in der geltenden Fassung

Zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gehört e in
Textte il und e ine Begründung.

Übersicht 1:10000

mit  Genehmigung des Katasteramtes Siegburg
vom September 1988 Nr. 560/88

Angefert igt  nach Katasterunterlagen und e igener
örtlicher Aufmessung. (Stand 04/2007).

Die vorliegende Plangrundlage entspricht im Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes den
Anforderungen des §1 der PlanZVO 1990.
Die Darstel lung entspricht dem Zustand vom April 2007

       
Die Eindeutigkeit der städtebaulichen Planung
wird bescheinigt .

Bonn,  den

Dipl.-Ing. Pilhatsch
Öffentlich bestellter  Vermessungs ingenieur

Rüngsdorfer Straße 6, 53173 Bonn, Tel. 0228/30862-0
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Hinweisende Darstel lung
(Keine Festsetzung)

geplante Teilungsl inien

Die Gesta ltung der Straßenverkehrsflächen

Spielplatz

abweichende Bauweise
einsei tige Grenzbebauung zulässig

1

Sonst ige Festsetzungen

öf fentliche Grünfläche

paral lele Geraden

reines Wohngebie t (max. 2 WE pro  Gebäude)  mit
Bindungen (siehe text l iche  Festse tzungen Nr.  3 .2 )

Der Rat der Stadt Bornheim hat  am .... ...... ....... ...... ..
gemäß §13a des Baugesetzbuches d ie Aufste llung d ieses
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen.

..............................     ...............................
   (Ratsmitg lied)              (Bürgermeister)

Der Beschluss wurde am . ..... ...... ..... ...... .. ortsüblich
bekannt gemacht.

..............................
   (Beigeordneter)
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